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289 Zulassung von Buchmachern

Bezirksregierung Münster
-21 17 11- Münster, den 26. Mai 2004

Die am 5. 7. 2002 Herrn Marc Prangen, Recklinghausen, 
erteilte und bis zum 30. 6. 2005 befristete Erlaubnis, gemäß 
§ 2 des Rennwett- und Lotteriegesetzes vom 8. 4. 1922 
(RGBl. I S. 393), zuletzt geändert durch Art. 23 des Geset­
zes vom 20. 12. 2001 (BGBl. I S. 3794), sowie der §§ 3 und 
4 der Ausführungsbestimmungen hierzu vom 16. 6. 1922 
(BGBl. III 611-14-1), zuletzt geändert durch Art. 24 des 
Gesetzes vom 20. 12. 2001 (BGBl. I S. 3794) in der Ge­
schäftsstelle in 45657 Recklinghausen, Herner Straße 5, ge­
werbsmäßig Abschlüsse von Wetten bei öffentlichen Lei­
stungsprüfungen für Pferde zu tätigen und gewerbsmäßiges 
Vermitteln von Wetten bei öffentlichen Leistungsprüfun­

gen für Pferde an Totalisatorunternehmen und Buchma­
cher mit Geschäftssitz im Geltungsbereich des Rennwett- 
und Lotteriegesetzes (inländische Buchmacher) zu betrei­
ben, wird mit sofortiger Wirkung widerrufen.

Abi. Bez.Reg. Mstr. 2004 S. 197

290 Betrieb von Totalisatoren

Bezirksregierung Münster
-21 1 721 - Münster, den 24. Mai 2004

Aufgrund des Rennwett- und Lotteriegesetzes vom 8. 
April 1922 (RGBl. I S. 393) habe ich dem Trabrennverein 
Lüdinghausen e. V. die widerrufliche Erlaubnis zum Be­
trieb eines Totalisators auf seiner Rennbahn am 3. Juli 
2004 entzogen und für den 4. Juli 2004 erteilt.

. Abi. Bez.Reg. Mslr. 2004 S. 197
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295 Ordnungsbehördliche Verordnung
zur Ausweisung des Gebietes „Waldgebiet Ketteierhorst“ 
im Bereich der Gemeinde Everswinkel sowie der Städte 

Sendenhorst und Warendorf, Kreis Warendorf,
im Regierungsbezirk Münster als Naturschutzgebiet

Präambel

Diese Verordnung bezieht sich auf einen großflächigen 
und zusammenhängenden naturnahen Laubwaldkomplex 
von landesweiter Bedeutung auf dem Gebiet der Ge­
meinde Everswinkel sowie der Städte Sendenhorst und 
Warendorf.

Das ca. 156 ha große Gebiet ist durch das großflächige 
Vorkommen naturnaher Stieleichen-Hainbuchenwälder 
geprägt. Kleinflächig sind darüber hinaus Hainsimsen-Bu­
chenwälder sowie Waldmeister-Buchenwälder in dem Ge­
biet anzutreffen. Diese Lebensraumtypen zeichnen sich 
durch eine typische Fauna und Flora in ihren verschiede­
nen Entwicklungsstufen/Altersphasen und in ihren stand­
örtlichen typischen Variationsbreiten, inklusive ihrer Vor­
wälder, Gebüsch- und Staudenfluren sowie ihrer Waldrän­
der aus.

Im südlichen Teil des Waldgebietes befindet sich eine 
große Graureiherkolonie.

Das Gebiet ist als FFH-Gebiet „Waldgebiet Ketteier­
horst“ (DE-4113-302) seitens der Bundesrepublik 
Deutschland als ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeu­
tung gemäß der FFH-Richtlinie einschließlich der Vogel­
schutz-Richtlinie der Europäischen Union gemeldet wor­
den. Es stellt einen Bestandteil des zu schaffenden zusam­
menhängenden europäischen ökologischen Netzes „NA­
TURA 2000“ dar.

Wichtigstes Ziel dieser Verordnung ist es, die großflächi­
gen Stieleichen-Hainbuchenwälder, Hainsimsen-Buchen­
wälder sowie Waldmeister-Buchenwälder durch eine na­
turnahe Waldbewirtschaftung zu erhalten und zu fördern.

Inhalt
Rechtsgrundlagen

§ 1 Schutzgebiet
§ 2 Schutzzweck und Schutzziel
§ 3 Allgemeine Verbotsregelungen
§ 4 Waldbauliche Regelungen
§ 5 Jagdliche Regelungen
§ 6 Nicht betroffene Tätigkeiten
§ 7 Befreiungen
§ 8 Ordnungswidrigkeiten und Strafvorschriften
§ 9 Verfahrens- und Formvorschriften
§ 10 Inkrafttreten

Rechtsgrundlagen

Aufgrund
- des § 42 a Abs. 1 und 3 in Verbindung mit den §§ 20, 34 

Abs. 1 und 48 c des Gesetzes zur Sicherung des Natur­
haushalts und zur Entwicklung der Landschaft (Land­
schaftsgesetz - LG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. 7. 2000 (GV. NRW. S. 568), geändert durch Arti­
kel 107 des Gesetzes vom 25. 9. 2001 (GV. NRW. S. 708),

- der §§ 12, 25 und 27 des Gesetzes über Aufbau und Be­
fugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördenge­
setz - OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
13. 5. 1980 (GV. NW. S. 528), zuletzt geändert durch Ge­
setz vom 18.12. 2001 (GV. NRW. S. 870),

- des § 20 Abs. 1 Landesjagdgesetz (LJG-NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 7.12.1994 (GV. NW. 
1995 S. 2, ber. 1997 S. 56), geändert durch Artikel 109 
des Gesetzes vom 25. 9. 2001 (GV. NRW. S. 708),

- der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. 5.1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild­
lebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat- 
Richtlinie - FFH-Richtlinie) (ABI. EG Nr. L 206 S. 1), 
geändert durch die Richtlinie 97/62/EWG vom 27. 10. 
1997 zur Anpassung der Richtlinie zur Erhaltung der na­
türlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen an den technischen und wissenschaftlichen 
Fortschritt (ABI. EG Nr. L 305 S. 42), und

- der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. 4. 1979 
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogel­
schutz-Richtlinie) (ABI. EG Nr. L 103 S. 1), zuletzt ge­
ändert durch die Richtlinie 97/49/EWG vom 29. 7. 1997 
(ABI. EG Nr. L 233 S.9),

wird - hinsichtlich der Regelungen der Ausübung der Jagd 
im Einvernehmen mit der Oberen Jagdbehörde des Landes 
NRW -verordnet:

§ 1
Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bezeichnete Gebiet „Wald­
gebiet Ketteierhorst“ liegt im Kreis Warendorf auf dem 
Gebiet der Städte Sendenhorst und Warendorf sowie der 
Gemeinde Everswinkel und ist ca. 156 ha groß.

Die Lage des Gebietes ist in der Karte
- im Maßstab 1:25000 (Übersichtskarte, Anlage I)
und die genaue Abgrenzung des Gebietes sowie der FFH- 
Lebensräume in der Karte
- im Maßstab 1:5000 (Detailkarte, ebenfalls Anlage I) 
dargestellt.

Der Geltungsbereich des geschützten Gebietes, ein­
schließlich der FFH-Lebensräume ergibt sich außerdem 
aus dem als Anlage II beigefügten Flurstücksverzeichnis. 
Die Abgrenzung der nur teilweise betroffenen Flurstücke 
ergibt sich aus der Anlage I (Detailkarte im M. 1:5 000).

Die Anlagen I und II sind Bestandteil dieser Verord­
nung.

(2) Diese Verordnung kann mit ihren Anlagen während 
der Dienststunden bei folgenden Behörden eingesehen 
werden:
a) Bezirksregierung Münster

- Höhere Landschaftsbehörde -
Domplatz 1-3
Dienstgebäude Windthorststraße 66 
48143 Münster

b) Landrat des Kreises Warendorf
- Amt für Planung und Naturschutz - 
Waldenburger Straße 2
48231 Warendorf

c) Bürgermeister der Stadt Sendenhorst 
Kirchstraße 1
48424 Sendenhorst

d) Bürgermeister der Stadt Warendorf
Lange Kesselstraße 4—6
48321 Warendorf

e) Bürgermeister der Gemeinde Everswinkel
Am Magnusplatz 30
48351 Everswinkel
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f) Leiter des Forstamtes Warendorf
Brede 11
48231 Warendorf

§2
Schutzzweck und Schutzziel

(1) Das in § 1 näher bezeichnete Gebiet wird als Natur­
schutzgebiet gemäß § 20 in Verbindung mit § 48 c Abs. 1 
LG ausgewiesen.

(2) Die Unterschutzstellung erfolgt:
a) zur Erhaltung, Förderung, Entwicklung und Wiederher­

stellung von Lebensgemeinschaften und Lebensstätten 
landschaftsraumtypischer, seltener und gefährdeter 
Tier- und Pflanzenarten in einem großen, landesweit 
bedeutenden Waldkomplex mit gut ausgebildeten Stiel- 
eichen-Hainbuchenwäldern, Hainsimsen-Buchenwäl­
dern und Waldmeister-Buchenwäldern in ihrer typi­
schen standörtlichen Variationsbreite, inklusive ihrer 
Vorwälder, Gebüsch- und Staudenfluren sowie ihrer 
Waldränder;

b) aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, landes­
kundlichen und erdgeschichtlichen Gründen und wegen 
der biogeographischen Bedeutung;

c) wegen der Seltenheit, besonderen Eigenart und der her­
vorragenden Schönheit des Gebietes;

d) zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Abwehr 
schädlicher Einwirkungen und negativer Veränderun­
gen ökologischer Zusammenhänge;

e) als Bestandteil eines Biotopverbundes von landes- und 
europaweiter Bedeutung,

f) zur Bewahrung und Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensräume und 
wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von gemein­
schaftlichem Interesse gemäß Art. 4 Abs. 4 i.V. m. Art. 2 
der FFH-Richtlinie. Hierbei handelt es sich insbeson­
dere um folgenden natürlichen Lebensraum von ge­
meinschaftlichem Interesse gemäß Anhang I der FFH- 
Richtlinie als maßgeblicher Bestandteil des Gebietes
i. S. des § 48 d Abs. 4 LG:
■ Stieleichen-Hainbuchenwald (9160).
Außerdem handelt es sich um Lebensräume insbeson­
dere für die folgenden im Schutzgebiet vorkommenden 
Vogelarten gern. Art. 4 der Vogelschutz-Richtlinie als 
maßgebliche Bestandteile des Gebietes i.S. des § 48 d 
Abs. 4 LG:
Vogelarten, die im Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie 
aufgeführt sind:
■ Rotmilan (Milvus milvus),
■ Wespenbussard (Pernis apivoris).
Das Gebiet hat darüber hinaus im Gebietsnetz Natura 
2000 Bedeutung für die Lebensräume von gemein­
schaftlichem Interesse gemäß Anhang I der FFH-Richt­
linie:
■ Hainsimsen-Buchenwald (9110),
■ Waldmeister-Buchenwald (9130),
sowie für folgende Arten gemäß Artikel 4 der EG-Vo- 
gelschutz-Richtlinie:
Vogelarten, die im Anhang 1 der Vogelschutz-Richtlinie 
aufgeführt sind:
■ Schwarzspecht (Dryocopus martius).

(3) Die über die Verordnungsdauer hinausgehende lang­
fristige Zielsetzung für die Waldflächen ist die Erhaltung 
von großflächigen Laubwäldern und die schrittweise Ent­
wicklung eines zusammenhängenden Laubwaldgebietes 
mit den für die natürlichen Laubwaldgesellschaften typi­
schen Arten. Hierzu gehört auch die Überführung der Be­
stände in naturnahe Laubwälder mit ihren verschiedenen 
Entwicklungs- und Altersphasen einschließlich der Alt- 
und Totholzphase und in ihrer standörtlich typischen Va­
riationsbreite. Dabei ist eine Vermehrung des Stieleichen- 
Hainbuchenwaldes und des Hainsimsen-Buchenwaldes so­
wie des Waldmeister-Buchenwaldes auf geeigneten Stand­
orten durch den Umbau von mit nicht bodenständigen Ge­
hölzen bestandenen Flächen anzustreben. Um die Verjün­
gung der natürlichen Baumarten in der Regel ohne 
besondere Schutzmaßnahmen zu ermöglichen, ist eine an­
gemessene Schalenwilddichte anzustreben.

§3
Allgemeine Verbotsregelungen

(1) In dem Naturschutzgebiet sind, soweit der nachfol­
gende Absatz 2 und die §§ 4—6 dieser Verordnung nicht et­
was anderes bestimmen, alle Handlungen verboten, die zu 
einer erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung oder 
Störung oder zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver­
änderung des Naturschutzgebietes oder seiner Bestandteile 
führen können (Verschlechterungsverbot).

(2) In dem geschützten Gebiet ist es insbesondere ver­
boten:

1. bauliche Anlagen zu errichten, zu ändern sowie in ih­
rer Nutzung oder in sonstiger Hinsicht zu verändern, 
auch wenn dafür keine Planfeststellung, Genehmigung 
oder Anzeige erforderlich ist. Bauliche Anlagen im 
Sinne dieser Verordnung sind die in § 2 Abs. 1 Bauord­
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) 
vom 1. 3. 2000 (GV. NRW. 2000 S. 256), geändert durch 
Gesetz vom 9. 5. 2000 (GV. NRW. S. 439), in der je­
weils geltenden Fassung definierten Anlagen; hierzu 
zählen z. B. Stege, Camping- und Wochenendplätze 
und Jagdkanzeln sowie öffentliche und private Ver­
kehrsanlagen, Straßen, Wege und Plätze einschließlich 
deren Nebenanlagen;

unberührt bleiben Ansitzleitern und offene Hoch­
sitze;

2. Leitungen aller Art einschließlich ober- und unterirdi­
scher Ver- und Entsorgungseinrichtungen und Fern­
meldeeinrichtungen anzulegen oder zu ändern;

Ausnahme:
Auf Antrag können Freileitungen in Erdleitungen 
umgebaut werden, sofern die Untere Landschaftsbe­
hörde nicht innerhalb von einem Monat wider­
spricht;

3. Zäune und andere Einfriedungen anzulegen oder zu 
ändern;

unberührt bleibt die Errichtung und Unterhaltung 
von ortsüblichen Forstkulturzäunen;

4. Werbeanlagen, Werbemittel, Schilder, Beschriftungen 
oder Beleuchtungen zu errichten, anzubringen oder zu 
verändern;

unberührt bleibt die Erneuerung bestehender Hin­
weistafeln in bestehender Art und Größe, die Er­
richtung oder das Anbringen behördlich genehmig­
ter Schilder oder Beschriftungen mit behördlicher 
Genehmigung, soweit sie ausschließlich auf den 
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Schutzzweck des Gebietes Hinweisen oder als Orts­
und Verkehrshinweise, Wegmarkierungen oder 
Warntafeln dienen;

5. Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen, Zelte oder 
Warenautomaten oder ähnliche, dem zeitweiligen Auf­
enthalt von Menschen dienende Anlagen aufzustellen; 
Kraftfahrzeuge, Wohnwagen, Wohnmobile oder 
Wohncontainer abzustellen oder Stellplätze für sie an­
zulegen;

6. Camping-, Zelt-, Picknick- oder Lagerplätze anzule­
gen, zu lagern, zu zelten oder Feuer zu machen;

7. Anlagen des Luft- und Modellflugsports zu errichten 
sowie mit Modellflugzeugen, Flugdrachen, Ultraleicht- 
flugzeugen, Gleitschirmen und Ballons zu starten oder 
zu landen, und das Gebiet mit Flugmodellen zu über­
fliegen;

8. Motorsport und Modellsport jeglicher Art zu betrei­
ben; ‘

9. Einrichtungen für den Schießsport aufzustellen oder 
anzulegen sowie Schießsport zu betreiben;

10. Gewässer (einschließlich Fischteiche) neu anzulegen, 
fließende oder stehende Gewässer einschließlich ihrer 
Ufer und Quellbereiche zu verändern, zu beseitigen 
oder in eine intensivere Nutzung zu überführen;

unberührt bleibt die Unterhaltung von Fließgewäs­
sern nach vorherigem Benehmen mit der Unteren 
Landschaftsbehörde;

11. Gewässer mit Fahrzeugen aller Art, zu befahren, in ih­
nen zu baden oder ihre Eisflächen zu betreten;

unberührt bleibt die Bergung von Wild im Rahmen 
der ordnungsgemäßen Jagdausübung;

12. Entwässerungsmaßnahmen und andere, den Wasser­
haushalt des Gebietes verändernde Maßnahmen vor­
zunehmen sowie den Grundwasserstand abzusenken 
(z.B. durch Neuanlage von Gräben und Dränagen);

unberührt bleibt die Unterhaltung und Erneuerung 
bestehender Dränagen und Gräben;

13. oberirdischen Gewässern Wasser zu entnehmen, Ge­
wässer zu düngen, zu kalken oder mechanische, physi­
kalische, chemische und biologische Veränderungen 
durchzuführen, die die Beschaffenheit bzw. die Ökolo­
gie der Gewässer negativ beeinträchtigen können;

14. die Flächen außerhalb befestigter oder besonders ge­
kennzeichneter Straßen, Wege, Park- und Stellplätze 
zu betreten oder zu befahren (dies gilt auch für das Be­
fahren mit Fahrrädern) sowie Fahrzeuge außerhalb der 
besonders gekennzeichneten Park- und Stellplätze ab­
zustellen;

unberührt bleiben:
a) das Betreten, Befahren und Abstellen im Rah­

men der nachhaltigen und ordnungsgemäßen 
Forstwirtschaft sowie im Rahmen der Gewässer­
unterhaltung,

b) die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd, soweit 
dies nicht nach § 5 dieser Verordnung einge­
schränkt oder verboten ist,

c) das Betreten, Befahren und Abstellen durch den 
Eigentümer, Nutzungsberechtigten und Beauf­
tragten,

d) das Betreten, Befahren und Abstellen zur Durch­
führung behördlicher Überwachungsaufgaben 
und Unterhaltungsmaßnahmen;

Ausnahme:
Auf Antrag kann die Untere Landschaftsbehörde für 
wissenschaftliche Untersuchungen und Exkursionen 
im gesamten Naturschutzgebiet eine Ausnahmegeneh­
migung erteilen;

15. außerhalb der öffentlichen Wege und der gekennzeich­
neten Reitwege zu reiten;

16. Hunde unangeleint laufen zu lassen und Hundesport­
übungen, -ausbildungen und -prüfungen durchzufüh­
ren;

unberührt bleibt der Einsatz von Hunden im Rah­
men der ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd und 
Schäferei;

17. wildlebende Tiere zu füttern, ihnen nachzustellen, sie 
zu beunruhigen, zu fangen, zu verletzen oder zu töten; 
Puppen, Larven, Eier und sonstige Entwicklungsfor­
men sowie Nester oder sonstige Nist-, Brut-, Wohn- 
und Zufluchtsstätten dieser Tiere der Natur zu entneh­
men, sie zu beschädigen oder zu zerstören sowie diese 
Tiere durch Lärmen, Aufsuchen, Fotografieren, Filmen 
oder ähnliche Handlungen zu stören;

unberührt bleibt die nachhaltige und ordnungsge­
mäße Ausübung der Forstwirtschaft und Jagd, soweit 
diese nicht nach dieser Verordnung eingeschränkt 
oder verboten ist;

18. Tiere, Bäume, Sträucher oder sonstige Pflanzen oder 
entwicklungsfähige Pflanzenteile einzubringen, anzu­
siedeln bzw. auszusetzen;

unberührt bleibt die nachhaltige und ordnungsge­
mäße Forstwirtschaft, soweit diese nicht nach dieser 
Verordnung eingeschränkt oder verboten ist und die 
Beibehaltung von Wildäsungsflächen und Wild­
äckern;

19. Bäume, Sträucher oder sonstige wildwachsende Pflan­
zen sowie Pilze ganz oder in Teilen zu beschädigen, zu 
beseitigen oder auf andere Weise in ihrem Wachstum 
oder Bestand zu beeinträchtigen. Als Beschädigung 
gilt auch das Verletzen des Wurzelwerkes (z.B. durch 
Pflügen) oder der Rinde und jede Handlung, die geeig­
net ist, das Wachstum und die Entwicklung zu beein­
trächtigen;

unberührt bleibt die nachhaltige und ordnungsge­
mäße Forstwirtschaft, soweit diese nicht nach dieser 
Verordnung eingeschränkt oder verboten ist;

20. Weihnachtsbaum-, Schmuckreisig- und Sonderkulturen 
sowie Baumschulen anzulegen;

unberührt bleibt die Herstellung eines Pflanzkampes 
im Rahmen der nachhaltigen und ordnungsgemäßen 
Ausübung der Forstwirtschaft;

21. Aufschüttungen, Verfüllungen, Abgrabungen, Aus­
schachtungen sowie andere die Bodengestalt verän­
dernde Maßnahmen durchzuführen und Boden- oder 
Gesteinsmaterial zu entnehmen;

22. Abfallstoffe aller Art, Boden, Bauschutt, Altmaterial 
sowie andere landschaftsfremde flüssige oder feste 
Stoffe oder landschaftsfremde Gegenstände kurzfristig 
oder auf Dauer zu lagern, auf- bzw. einzubringen, in 
Gewässer oder in das Grundwasser einzuleiten oder 
sich ihrer in anderer Weise zu entledigen, sowie Heu­
oder Silageballen und andere landwirtschaftliche 
Stoffe oder Geräte dauerhaft zu lagern.
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§4
Waldbauliche Regelungen

(1) Auf der Grundlage der §§ 3a und 48c LG können 
für die Waldflächen dieses Naturschutzgebietes ergän­
zende vertragliche Vereinbarungen abgeschlossen werden, 
wenn dadurch der in § 2 formulierte Schutzzweck, insbe­
sondere der Schutz von Lebensräumen und Arten gemäß 
der FFH-Richtlinie, in gleicher Weise sichergestellt ist. Für 
die Unterzeichner dieser vertraglichen Vereinbarung wer­
den die in § 4 formulierten Ge- und Verbote für die Lauf­
zeit der Vereinbarung außer Kraft gesetzt. An ihre Stelle 
treten ersatzweise die Regelungen der vertraglichen Ver­
einbarung.

(2) Für dieses Gebiet wird von der zuständigen Forstbe­
hörde ein Sofortmaßnahmenkonzept bzw. langfristig ein 
Waldpflegeplan aufgestellt, welche die Grundlage der lang­
fristigen Waldentwicklung im Hinblick auf den in § 2 for­
mulierten Schutzzweck und die sich daraus ergebenden 
Schutzziele darstellen. In seinem Gültigkeitsbereich soll 
das Sofortmaßnahmenkonzept bzw. der Waldpflegeplan

□ die Funktion eines Pflege- und Entwicklungsplans für das 
Naturschutzgebiet erfüllen;

Hinweise:
Einschränkungen der nachhaltigen und ordnungsgemä­
ßen Forstwirtschaft, insbesondere Pflege- und Entwick­
lungsmaßnahmen gemäß § 48 c LG, die aufgrund der Er­
haltungsziele nach Art. 6 Abs. 1 FFH-Richtlinie notwen­
dig werden können und im Waldpflegeplan bzw. im So­
fortmaßnahmenkonzept dargestellt sind, werden im Rah­
men der forstlichen Förderrichtlinien bzw. auf der 
Grundlage der „Vertragsvereinbarung über Naturschutz 
im Wald“ (Warburger Vereinbarung) finanziell ausgegli­
chen. Dabei bleiben Pflege- und Entwicklungsmaßnah­
men, die über die Verbote dieser Verordnung hinaus ge­
hen, freiwilligen Verträgen mit den betroffenen Waldbesit­
zern vorbehalten (Vertragsnaturschutz);

(3) Ge- und Verbote
Zur Erhaltung von Altholz (insbesondere von Horst- 

und Höhlenbäumen sowie sonstigen Biotopbäumen) ist es 
in über 120-jährigen Laubbaumbeständen, in denen im 
Rahmen einer normalen forstlichen Bewirtschaftung ab- 

y sehbar ist, dass die Stammzahl des Oberstandes unter 10 
Stück pro Hektar abgesenkt wird, geboten, bis zu 10 starke 
Bäume des Oberstandes je Hektar zu bestimmen und auf 
Dauer für die Zerfallsphase im Wald zu belassen. Dies gilt 
auch für einzelne Laubbäume auf Waldflächen mit anders­
artigen Baumbeständen. Einzelheiten werden im Sofort­
maßnahmenkonzept bzw. im Waldpflegeplan dargestellt;

Hinweis:
Die Vorschriften des § 64 LG bleiben unberührt.
Über die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 hinaus ist es au­

ßerdem verboten:
a) im gesamten Naturschutzgebiet

1. Laubwald in Nadelwald umzuwandeln;
2. Saat- und Pflanzgut ungeeigneter Herkünfte zu ver­

wenden;
3. in Quellbereichen, Siepen und Bachtälern sowie auf 

floristisch oder faunistisch schutzwürdigen Flächen, 
die im Sofortmaßnahmenkonzept bzw. im Waldpfle­
geplan abgegrenzt werden, eine Wiederaufforstung 
mit nicht zur natürlichen Waldgesellschaft gehören­
den Baumarten vorzunehmen;

4. Forstwirtschaftswege ohne Zustimmung der Unteren 

Forstbehörde neu anzulegen oder in eine höhere 
Ausbaustufe zu überführen;

5. befestigte Holzlagerplätze ohne Zustimmung der 
Unteren Forstbehörde anzulegen;

unberührt bleibt das Anlegen von Holzlagerplät­
zen im Falle von forstlichen Kalamitäten;

6. Holz in dargestellten Schutzbereichen des Sofort- 
maßnahmenkonzeptes während der Brut- und Auf­
zuchtzeit der unter § 2, Abs. 2, Buchstabe f) zum An­
hang I als „maßgebliche Bestandteile“ des Gebietes 
genannten Arten vom 1. 3. bis zum 30. 8. eines jeden 
Jahres einzuschlagen oder zu rücken;

b) innerhalb von FFH-Lebensräumen
1. Gehölzarten, die nicht zu den natürlichen Waldge­

sellschaften der jeweiligen FFH-Lebensräume gehö­
ren, einzubringen;

unberührt bleibt die Beibehaltung eines bestehen­
den Anteils nicht zur natürlichen Waldgesellschaft 
gehörender Gehölzarten von bis zu 20%, soweit 
dies mit dem in § 2 formulierten Schutzzweck ver­
einbar ist (Näheres wird das Sofortmaßnahmen­
konzept oder der Waldpflegeplan darstellen);

2. Kahlhiebe vorzunehmen. Kahlhiebe im Sinne dieses 
Verbotes sind alle innerhalb von 3 Jahren durchge­
führten flächenhaften Nutzungen auf mehr als 0,3 ha 
zusammenhängender Waldfläche eines Waldbesit­
zers und Einschläge, die den Bestockungsgrad unter 
0,3 absenken;

unberührt bleiben Maßnahmen zur Förderung der 
Eichenverjüngung oder sonstige Biotopverbesse­
rungsmaßnahmen;

3. Pflanzenschutz- oder Düngemittel anzuwenden so­
wie die chemische Behandlung von Holz vorzuneh­
men;

unberührt bleiben:
aa) die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in 

Kalamitätsfällen,
bb) die Bodenschutzkalkung, sofern sie mit geeig­

netem Material und außerhalb der Vegetati­
onszeit durchgeführt wird.

§5
Jagdliche Regelungen

Über die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 hinaus ist es ver­
boten:
1. Wildfütterungsanlagen, Wildäsungsflächen, Wildäcker 

und Wildfütterungsplätze ohne vorherige Abstimmung 
mit der Unteren Forstbehörde und der Unteren Land­
schaftsbehörde neu anzulegen sowie Wildäsungsflächen 
und Wildäcker zu düngen oder mit Bioziden zu behan­
deln;

2. Wildfütterungen - auch in Notzeiten - innerhalb von 
FFH-Lebensräumen und Biotopen nach § 62 LG vorzu­
nehmen.
Hinweis:
Die Verordnung über die Bejagung, Fütterung und Kir­
rung von Wild (Fütterungsverordnung) vom 23. 1. 1998 
(GV. NW. S. 186; ber. S. 380) - zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 25. 9. 2001 (GV. NRW. S. 708) ist zu be­
achten;

3. das Naturschutzgebiet außerhalb von Straßen und We­
gen zu befahren;
unberührt bleiben:
a) das Befahren zur Versorgung des kranken oder ver­

letzten Wildes gemäß § 22 a Abs. 1 Bundesjagdge­
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setz (BJagdG) vom 29. 9. 1976 (BGBL. I S. 2849), zu­
letzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 11.
10. 2002 (BGBL. 1 S. 4013), und zur Bergung des er­
legten Wildes,

b) das Befahren zur Errichtung, Unterhaltung und Be­
seitigung von Ansitzleitern und offenen Hochsitzen,

c) das Befahren zur Unterhaltung und Beseitigung vor­
handener Jagdkanzeln;

4. jagdbare Tiere auszusetzen.

§6
Nicht betroffene Tätigkeiten

Unberührt von den Verboten dieser Verordnung blei­
ben:
1. von der Unteren Landschaftsbehörde angeordnete, ge­

nehmigte oder selbst durchgeführte Pflege-, Entwick- 
lungs- und Sicherungsmaßnahmen, insbesondere die für 
den Wald im Einvernehmen mit der Unteren Forstbe­
hörde und auf der Grundlage des Sofortmaßnahmen- 
konzeptes bzw. des Waldpflegeplans festgelegten Maß­
nahmen;

2. sonstige bei Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmä­
ßig ausgeübte Nutzungen und Befugnisse, die Wartung 
und Unterhaltung sowie der notwendige Ersatz be­
stehender Anlagen, einschließlich Verkehrsanlagen, 
Wege und Plätze und Gewässer, sofern diese Verord­
nung keine andere Regelung enthält;

Ausnahme:
Die Unterhaltung vorhandener Ver- und Entsor­
gungseinrichtungen sowie Fernmeldeeinrichtungen ist 
mit der Unteren Landschaftsbehörde einvernehmlich 
abzustimmen.

3. die Vornahme gesetzlich vorgeschriebener Maßnahmen. 
Zeit und Umfang dieser Maßnahmen sind mit der Unte­
ren Landschaftsbehörde einvernehmlich abzustimmen;

4. die nachhaltige und ordnungsgemäße Ausübung der 
Forstwirtschaft unter Beachtung der Regelungen der 
§§ 3 und 4;

5. die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und Maßnah­
men des Jagdschutzes gemäß § 23 BJagdG i.V.m. § 25 
Abs. 1 LJG-NRW und unter Beachtung der Regelungen 
in den §§ 3 und 5;

6. die behördlich genehmigte Grundwasserentnahme und 
der Betrieb von Wärmepumpen zur Eigenversorgung.

§7
Befreiungen

Von den Verboten dieser Verordnung kann die Untere 
Landschaftsbehörde nach § 69 Abs. 1 LG auf Antrag Be­
freiung erteilen, wenn
a) die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall

aa) zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde 
und die Abweichung mit den Belangen des Natur­
schutzes und der Landschaftspflege zu vereinbaren 
ist oder

bb) zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von Na­
tur und Landschaft führen würde

oder
b) überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die 

Befreiung erfordern.

§ 5 LG gilt entsprechend.

§ 8
Ordnungswidrigkeiten und Strafvorschriften

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 70 Abs.l LG han­
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Verbote die­
ser Verordnung verstößt.

(2) Nach § 71 Abs.l LG können Ordnungswidrigkeiten 
mit einer Geldbuße bis zu 50000,00 EUR geahndet wer­
den.

(3) Unabhängig von den Regelungen des LG wird ge­
mäß § 329 Abs. 3 Strafgesetzbuch (StGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13. 11. 1998 (BGBl. I S. 3322), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. 12. 
2003 (BGBl. I S. 3007), mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah­
ren oder mit Geldstrafe bestraft, wer innerhalb des Natur­
schutzgebietes
1. Bodenschätze oder andere Bodenbestandteile abbaut 

oder gewinnt;
2. Abgrabungen oder Aufschüttungen vornimmt;
3. Gewässer schafft, verändert oder beseitigt;
4. Moore, Sumpfe, Brüche oder sonstige Feuchtgebiete 

entwässert;
5. Wald rodet;
6. Tiere einer im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes be­

sonders geschützten Art tötet, fängt, diesen nachstellt 
oder deren Gelege ganz oder teilweise zerstört oder ent­
fernt;

7. Pflanzen einer im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 
besonders geschützten Art beschädigt oder entfernt 
oder

8. ein Gebäude errichtet
und dadurch den jeweiligen Schutzzweck nicht unerheblich 
beeinträchtigt. Handelt der Täter fahrlässig, so kann eine 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe 
(§ 329 Abs. 4 Nr. 2 StGB) verhängt werden.

§9
Verfahrens- und Form vorschriften

Hinweis gemäß § 42 a Abs. 4 LG:
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

des Landschaftsgesetzes und des Ordnungsbehördengeset­
zes kann gegen diese Verordnung nur innerhalb eines Jah­
res nach ihrer Verkündung geltend gemacht werden, es sei 
denn,
a) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß verkündet 

worden oder
b) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Bezirksregierung Münster - Höhere Landschaftsbe­
hörde - vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts­
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tag ihrer 
Verkündung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Münster in Kraft.

Münster, den 11. Mai 2004
Bezirksregierung Münster

- Höhere Landschaftsbehörde - 
51.2.1-21/WAF

Dr. Jörg Tenhöven
Abi. Bez.Reg. Mstr. 2004 S. 202-207
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